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Veröffentlichungen der Stadtsparkasse Schwerte 

 
89.                                                                          Bekanntmachung 

- Aufgebot eines Sparkassenbuches – 
 
„Das Sparkassenbuch Nr. 303 182 299, ausgestellt von der Stadtsparkasse Schwerte, ist verlorengegangen. Der Inhaber 
des Sparkassenbuches wird aufgefordert, binnen 3 Monaten vom Datum des Aufgebotes seine Rechte unter Vorlage 
des Sparkassenbuches bei der Stadtsparkasse Schwerte geltend zu machen, da andernfalls das Buch für kraftlos erklärt 
wird.“ 
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90.                                                               B e k a n n t m a c h u n g 
 

 
 
Das Ratsmitglied Herr Heinrich Böckelühr, geb. am 07.12.1961, hat am 30.09.2004 den Verzicht auf sein 
Mandat im Rat der Stadt Schwerte erklärt. 
 
Aufgrund des § 45 Kommunalwahlgesetz wird festgestellt, dass die in der Reserveliste der Christlich Demo-
kratischen Union Deutschlands unter Nummer 9 aufgeführte Frau Vera Hosemann, geb. am 08.02.1947, 
wohnhaft in Schwerte, Johann-Gottlieb-Fichte-Weg 1, Nachfolgerin als Ratsmitglied wird. 
 
Gegen diese Entscheidung kann 
 
a) jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
 
b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und  
    Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie 
 
c) die Aufsichtsbehörde 
 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe dieser Entscheidung Einspruch erheben, wenn sie die Entscheidung 
über die Gültigkeit der Feststellung gem. § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis c Kommunalwahlgesetz für erforder-
lich halten. 
 
Der Einspruch ist beim Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
 
Schwerte, 05.10.2004 
 
Der Erste Beigeordnete 
als Wahlleiter 
 
 
 
 
 
Winkler 
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91.                Bekanntmachung 



 
Öffentliche Zustellung 

 
 
Für Herrn Erdogan Demiral, zuletzt gemeldet, Kaiser-Wilhelm-Platz 9, 45276 Essen liegen bei der Stadt Schwerte, 
Bereich Finanzen und Steuern, Konrad-Zuse-Str. 4, 58239 Schwerte, Zimmer 102 folgende Schriftstücke zur Abholung 
bereit: 
 
• Gewerbesteuermessbescheide des Finanzamtes Dortmund Unna für die Jahre 1998 und 1999 
• Gewerbesteuerbescheid vom 01.10.2004 für die Jahre 1998 und 1999 
• Gewerbesteuerzinsbescheide vom 01.10.2004 für die Jahre 1998 und 1999 
 
Diese Schriftstücke können in der vorgenannten Dienststelle von montags bis freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr, dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr in Empfang genom-
men werden.  
 
Die Schriftstücke gelten gemäß §§ 1 und 15 des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952 (BGBl. I 
S. 379) in Verbindung mit § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz –LZG-) vom 23.07.1957 (GV NW S213/SGV NW 2010) jeweils in der z.Zt. geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen als zugestellt, wenn sie bis dahin nicht abgeholt worden sind. 
 
Schwerte, 08.02.2006 
 
Stadt Schwerte  
Der Bürgermeister 
Finanzen und Steuern 
Im Auftrage: 
 
 
 
Stahl 
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92.                                                                      Bekanntmachung 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 10 „Gartencenter Overberger Weg“ 
 - Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 
 
In seiner Sitzung am 07.07.2004 hat der Planungs- und Umweltausschuss des Rates der Stadt Schwerte be-
schlossen, den Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 10 „Gartencenter Overberger Weg“ 
einschließlich seiner Begründung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) auf die Dauer eines Monats 
öffentlich auszulegen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich liegt im Ortsteil Schwerte-Lichtendorf. Die genaue Abgrenzung ist auf dem Über-
sichtsplan auf Seite 225 dargestellt.   
 
Planungsanlass der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10 ist das Vorhaben des Betreibers 
des derzeitigen Gartencenters, den Betrieb zu vergrößern. 
 
Das Vorhaben ist nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung als Bau eines großflä-
chigen Einzelhandelsbetriebes einzustufen. Da das Vorhaben 5.000 qm Geschossfläche überschreitet, ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden. 
 
Der Entwurf des o.g. vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit seiner Begründung liegt gem. § 3 Abs. 

2 BauGB in der Auslegungsfrist vom 25.10. bis einschl. 24.11.2004 während folgender Zeiten: 
 
montags – donnerstags      von 8.00 – 16.00 Uhr 
freitags                                von 8.00 – 12.00 Uhr 
 
im Bereich Stadtplanung, Rathaus II, 2. Obergeschoss, Konrad-Zuse-Str. 4, 58239 Schwerte zu jedermanns Einsicht 
öffentlich aus. Während der Auslegungsfrist können Anregungen schriftlich oder während der Dienststunden auch zur 
Niederschrift im Bereich Stadtplanung, Rathaus II, Konrad-Zuse-Str. 4, 58239 Schwerte, vorgebracht werden. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, telefonisch einen Termin zu weiteren Auskünften zur beabsichtigten Planung unter der 
Rufnummer 0 23 04 / 104 - 643 zu vereinbaren. 
 
Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Az.: 61-26-04/10 
 
Schwerte, 01.10.04 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
 
Kluge 
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Übersichtsplan 
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93.                                                                                 Bekanntmachung 
 

Bedeutung und Schutz der trigonometrischen Punkte und der Nivellementpunkte 
 
 
Trigonometrische Punkte und Nivellementpunkte sind Vermessungspunkte der über die Landesfläche hinweg nach 
einheitlichen technischen Gesichtspunkten bestimmten Lage- und Höhenfestpunktfelder. Sie bilden die Grundlage der 
Landesvermessung. 
 
Die trigonometrischen Punkte (TP) sind Voraussetzung für die Herstellung und die laufende Ergänzung der Landkar-
ten und der Katasterkarten. Auf ihnen beruhen der Nachweis und die Sicherung der Grundstücksgrenzen im Liegen-
schaftskataster. 
 
Die TP sind in der Regel durch vierkantig behauene Granitpfeiler im Erdboden festgelegt. Sie sind durch ein Kreuz, die 
Buchstaben TP oder AP und ein Dreieck markiert. 
 
Die Nivellementpunkte (NivP) dienen als Ausgangspunkte für die Höhenangaben in Landkarten und in Lageplänen 
aller Art. Auch für ingenieurtechnische Arbeiten, z.B. Straßen-, Kanal- und Brückenbau, werden sie verwendet. 
 
Die NivP sind durch Metallbolzen vermarkt, die sich meist an den Außenwänden dauerhafter und standsicherer Gebäu-
de befinden. Wo keine Gebäude vorhanden sind, werden die Bolzen in besonders gesetzten Festlegungspfeilern aus 
Granit oder Beton eingebracht. Der tonnen-, kugel- oder birnenförmige Kopf der Metallbolzen trägt meist die Inschrift 
"HP" (Höhenfestpunkt) oder "NivP". 
 
Die gesetzliche Grundlage für die Bestimmung, die Festlegung und den Schutz der TP und der NivP ist das Gesetz über 
die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Mai 1990 (GV.NW.1990 S.360/SGV.NW.7134). 
 
Die Bestimmung der TP und der NivP ist eine schwierige technische Aufgabe, für die das Land hohe Kosten aufwen-
det. Wegen ihrer großen Bedeutung für die Allgemeinheit ist es deshalb sehr wichtig, daß ihre Vermarkungen unverän-
dert erhalten bleiben. 
 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken und Bauwerken, auf denen bzw. an denen TP oder NivP 
festgelegt sind, sowie Behörden und sonstige Stellen, die mit der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen be-
fasst sind, werden deshalb gebeten, für die unversehrte Erhaltung, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit der Ver-
messungsmarken zu sorgen. Dies gilt auch für die Festlegungen (Bolzen, Schrauben, Kreuzschnitte usw.), die zur dau-
erhaften Punktbezeichnung in Straßen und Wegen angebracht sind.  
Insbesondere bei der Durchführung von Baumaßnahmen sollen die Vermessungspunkte vor Beschädigung oder Zerstö-
rung geschützt werden (z.B. durch einen Lattenbock). Beim Anbringen von Schildern, Briefkästen, Lampen, Automa-
ten und dergleichen ist darauf zu achten, dass der Raum über dem Bolzen bis 3,1 m Höhe und jeweils 0,2 m nach bei-
den Seiten frei bleibt. 
 
Die Gefährdung eines trigonometrischen Punktes oder Nivellementpunktes ist unverzüglich der Katasterbehörde der 
zuständigen Stadt- bzw. Kreisverwaltung oder dem Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen unter Angabe von 
Art, Umfang und Beginn der betreffenden Maßnahme mitzuteilen. In begründeten Fällen kann ein noch an seiner Stelle 
unverändert vorhandener TP oder NivP verlegt werden. Die vom Eigentümer oder Nutzungsberechtigten rechtzeitig 
beantragte Verlegung, an der ein berechtigtes Interesse glaubhaft dargelegt wird, ist - im Gegensatz zur Wiederherstel-
lung bereits beschädigter oder zerstörter Vermessungspunkte - kostenfrei. 
 
Kreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden werden gebeten, in ihrem Zuständigkeitsbereich eine geeigne-
te Bekanntgabe des vorstehenden Hinweises zu veranlassen. 
 
 
Landesvermessungsamt 
Nordrhein-Westfalen 
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